
Sommerhitze – und was tun?

Betriebsr�te k�nnen Linderung schaffen

Manche m�gen es heiß, nur l�sst sich bei großer Hitze
kaum ein gutes Arbeitsergebnis erreichen. Auch in diesem
Jahr hat uns wieder die Sommerhitze erreicht, schweißge-
badete Besch�ftigte w�nschen sich Erleichterung und Be-
triebsr�te suchen nach rettenden Vorschriften. Besonders
dringlich sind Maßnahmen f�r ertr�gliche Arbeitstempera-
turen bei denjenigen, die nicht nur wegen der Sonne
außen, sondern auch wegen der W�rmequellen am Arbeits-
platz schwitzen m�ssen.

Durch die ver�nderte Arbeitsst�ttenverordnung gibt es
keine zwingenden rechtlichen Vorschriften mit konkreten
Temperaturangaben mehr, die eine Umsetzung im Betrieb
vereinfachen w�rden. Auch wird heute mehr denn je mit
Verweisen auf Kostenzw�nge, den Wettbewerbdruck, die
Arbeitslosen oder m�gliche Standortverlagerung die For-
derung nach angenehmen Arbeitstemperaturen vom Tisch
gewischt. Dagegen muss sich die betriebliche Interessen-
vertretung durchsetzen. Argumente und Mitbestimmungs-
rechte gibt es zur Durchsetzung einer gesundheitlich ange-
messenen Raumtemperatur am Arbeitsplatz in ausreichen-
dem Umfang. Sie werden im Folgenden dargelegt.

Hitze, Leistung und Gesundheit

F�r k�rperliche und f�r geistige Arbeit werden angenehme
Umgebungstemperaturen ben�tigt. Mit steigender Tempe-
ratur sinkt die k�rperliche und geistige Leistungsf�higkeit.
Es kommt zum Schwitzen, die K�rpertemperatur steigt an,
Fl�ssigkeitsverlust, Salzmangel, steigende Herzfrequenz
und Kreislaufinstabilit�ten sind m�glich. Ist der K�rper
nicht mehr in der Lage, sich an hohe Temperaturen anzu-
passen und die steigende W�rme nach außen abzugeben,
k�nnen Hitzesch�den auftreten. Behaglichkeit empfinden
wir je nach Kleidung, Aktivit�t und r�umlichen Gegebenhei-
ten bis 28 8C. Ab ca. 26–28 8C bis 32–35 8C, so der Stand
der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse1, kommt es
zwar zu einer erh�hten Beanspruchung des Herz-Kreislauf-
systems, ein Acht-Stunden Arbeitstag ist in diesem »Zu-
mutbarkeitsbereich« unter bestimmten Bedingungen noch
ertr�glich. Erst Arbeit bei andauernd dar�ber liegenden

Temperaturen (ab 32–40 8C je nach Umst�nden) bezeichnet
man als Hitzearbeit, deren Ausf�hrbarkeit begrenzt werden
muss und die Gefahr von Hitzerkrankungen beinhaltet.
Die Berufsgenossenschaften weisen darauf hin, dass eine
�berhitzung, die nicht mehr durch Schwitzen ausgeglichen
werden kann, zu Kreislaufst�rungen, verminderter Durch-
blutung, Kopfschmerzen, Schwindel und u. U auch zur Oh-
macht (Hitzekollaps) f�hren kann. Ein zu großer Fl�ssig-
keitsverlust bei schwerer k�rperlicher Arbeit und starken
Schwitzen kann eine Hitzersch�pfung zur Folge haben, die
Herzfrequenz steigt, Koordinationsst�rungen, Schl�frigkeit,
Unruhe, Krampfzust�nde treten auf und Kreislaufzusam-
menbr�che sind m�glich. Bei einem Hitzschlag steigt die
K�rpertemperatur auf �ber 40 8C, Herzjagen, �belkeit, Er-
brechen sind Anzeichen daf�r und es kann zu Gewebesch�-
digungen im Nervensystem bis hin zum Tod kommen.2

Hitze stellt grunds�tzlich ein Gesundheitsrisiko dar. Starke
W�rmebelastung muss auf jeden Fall durch technische, or-
ganisatorische und personenbezogene Maßnahmen ausge-
schlossen oder gemindert werden. Ziel ist dabei immer,
eine ertr�gliche und gesundheitsgerechte Temperatur an
einem Arbeitsplatz zur gew�hrleisten.
Rechtlich verbindliche Grundlagen f�r die Gestaltung der
Temperatur in Arbeitsr�umen ist das Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG), speziell seien hier der § 4 (Gestaltungsgrund-
s�tze) und § 5 (Gef�hrdungsbeurteilung) ArbSchG, sowie
§ 3 Abs. 1 Arbeitsst�ttenverordnung (ArbSt�ttVO) in Verbin-
dung mit Ziffer 3.5 (Raumtemperatur) des Anhangs und die
Bildschirmarbeitsverordnung Anhang Ziffer 18 (W�rmebe-
lastung) genannt. Die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
BGV A 4 schreibt arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chungen bei Hitzearbeiten vor. Werdende sowie stillende
M�tter d�rfen nach § 4 Abs. 2 und § 6 Abs. 3 Mutterschutz-
gesetz MuSchG nicht sch�digender Hitze ausgesetzt wer-
den.

Rechtsgrundlagen für die Gestaltung von
Arbeitsraumtemperaturen

Die Temperaturen in Arbeitsr�umen m�ssen gesundheitlich
zutr�glich sein, wenn aus betriebstechnischer Sicht keine
Anforderungen an die Raumtemperatur gestellt werden.
Fenster m�ssen Schutz vor Sonneneinstrahlung erm�g-
lichen und Arbeitsmittel im B�ro d�rfen nicht zu einer er-
h�hten W�rmebelastung f�hren. Diese zwingenden aber
allgemein formulierten Schutzziele werden sicher erreicht,
wenn das technische Regelwerk im Betrieb angewendet

1 K. Bux: Klima am Arbeitsplatz. Stand der arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse – Bedarfsanalyse f�r weitere Forschungen, hg. von der Bundesanstalt f�r
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin/Dresden 2006.

2 BGI 899 (Berufsgenossenschaftliche Information) Beurteilung von Hitzearbeit –
Eine Handlungshilfe f�r kleine und mittlere Unternehmen. BGI 579 Arbeiten
unter Hitzbelastung
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wird. Wird davon abgewichen, muss der Arbeitgeber nach-
weisen, dass er auf anderen Wegen den gleichen Gesund-
heitsschutz sicherstellt.

Hitzearbeit und Hitzepausen

Hitzearbeit findet beispielsweise in K�chen, B�ckereien,
W�schereien, Schmieden, in Galvanikbetrieben oder an
Hoch�fen statt, dort wo die W�rmebelastung technologisch
bedingt ist. Dauernde Risikofaktoren sind hier Erkrankung
der Herz-Lungen-Funktionseinheit, Bluthochdruck und
Kreislauferkrankungen, �bergewicht oder nachgewiesene
Wetterempfindlichkeit. Risikofaktoren k�nnen sich gegen-
seitig beeinflussen, so dass eine erh�hte Gef�hrdung ent-
stehen kann. Selbst kurzfristige T�tigkeit in der Hitze kann
ein Gesundheitsrisiko darstellen. Entscheidend ist die Kom-
bination von Temperatur, Feuchte, Luftgeschwindigkeit,
W�rmestrahlung, Arbeitsschwere und Kleidung. Ob ein Hit-
zearbeitsplatz vorliegt, dar�ber entscheidet die Gef�hr-
dungsbeurteilung. Eine einfache Checkliste enth�lt dazu

die berufsgenossenschaftliche Information BGI 899 (siehe
auch Hinweise in nebenstehender Tabelle).
Priorit�t zum Schutz der Gesundheit haben technische
Maßnahmen der L�ftung, K�hlung und Abschirmung von
W�rmestrahlung. Um dies durchzusetzen, sollten Betriebs-
r�te bereits im Planungsstadium mitgestalten (§ 90
BetrVG). Greifen die technischen Maßnahmen nicht ausrei-
chend, dann sind organisatorische Maßnahmen (Pausen
und die Begrenzung der t�glichen Arbeitszeit) und perso-
nenbezogene Maßnahmen (Trinken, Schutzkleidung) not-
wendig.
Hitzepausen werden auf der Grundlage neuer arbeitswis-
senschaftlichen Forschung nach folgendem Raster vorge-
schlagen:

Lufttemperatur im
trockenen Klima

Zugelassene Arbeitszeit – Erforder-
liche Pausenzeit

Ca. 17 bis ca. 35 8C Nur normale Arbeitspausen

35 8C – = 45 8C 15 oder 20 min Pause pro Stunde

45 8C – = 55 8C 30 min Pause pro Stunde

55 8C – = 65 8C 45 min Pause pro Stunden

bis 65 8C Nur kurzzeitiger Aufenthalt in der
Hitze, ca. 5 min

Quelle: Pangert, Bux, Frener: Hitzearbeit – Hitzepausen, ErgoMed 3/2003

Dieser Vorschlag hier ist jedoch nur f�r M�nner und davon
f�r gesunde und akklimatisierte Besch�ftigte geeignet. Zu
Frauen wurde nicht geforscht, m�glicherweise ben�tigen
sie h�ufigere Pausen. In feuchtem Klima und bei schwerer
k�rperlicher T�tigkeit m�ssen Pausen h�ufiger eingelegt
werden.

Erträgliche Sommerhitze

Auch zwischen 26 und 35 8C sind h�ufige Kurzpausen drin-
gend zu empfehlen, beispielsweise zehn Minuten pro Stun-
de. Das Arbeitszeitgesetz (§ 4 Ruhepausen) sieht hier erst
sp�testens nach sechs Stunden eine Pause vor! Die Hitze-
pausen sollten m�glichst in k�hlerer Umgebung (Pausen-
raum) stattfinden.
�berall dort, wo nicht durch Technik und Betriebsprozesse
bedingt Hitze entsteht, ist die Arbeitsst�ttenrichtlinie ASR
6 anzuwenden: Raumtemperaturen �ber + 26 8C sind nur in
Ausnahmef�llen im Sommer m�glich, wenn außen 32 8C
und mehr herrschen, dann sollte die Innentemperatur 6 8C
unter der Außentemperatur liegen. Damit es im Sommer er-
tr�glich bleibt, ist es deshalb ganz entscheidend bei Neu-
bauten oder Umz�gen in die Planung einzugreifen und
wirksame W�rmeisolierung, Sonnenschutz oder k�hlende
L�ftung durchzusetzen. Das kann auch von einem Ver-
mieter verlangt werden (die Gebrauchstauglichkeit der Ar-
beitsr�ume erfordert die M�glichkeit, die Arbeitsschutzbe-
stimmungen einzuhalten).

Regelungen der Temperaturen in Arbeitsräumen

Regel-
werk

Gültigkeit Regelungen und Maßnahmen
im Normalfall

Arbeits-
st�tten-
richtlinie
ASR 6

alle Arbeitspl�tze – sitzende leichte T�tigkeit:
20 8C

– H�chsttemperatur 26 8C
(außer Hitzearbeitspl�tze):

– Schutz vor direkter Sonnen-
einstrahlung

Arbeitspl�tze mit
technologisch be-
dingten Klimaanfor-
derungen (Hitze-
arbeit)

– Vollst�ndige Klimabewertung
(auch Feuchte, W�rmestrah-
lung, Luftgeschwindigkeit)

– Gef�hrdungsbeurteilung
bei Arbeitsraumstemperatur
bis 26 8C

– besondere Schutzmaß-
nahmen

BGI 650 Bildschirm- und
B�roarbeit

– m�glichst freie L�ftung statt
Klimaanlage

– 20 – 22 8 C mit max. 50 %
Luftfeuchte

– Sonnenschutzeinrichtungen

BGI 899,
BGI 579,
BGI 504-
30

Hitzearbeitspl�tze

Die Definition h�ngt
auch vom Arbeits-
einsatz ab: Sie sind
m�glich bereits bei
�berwiegend �ber
37 8C und normale
Luftfeuchte und sie
sind wahrscheinlich
bei �berwiegend
�ber 45 8C und nor-
maler Feuchte (bzw.
�ber 30 8 C bei
hoher Luftfeuchte).

– Betriebsanweisung
– arbeitsmedizinische Vorsorge
nach G 30

– Gef�hrdungsbeurteilung
– Schutzmaßnahmen (z. B. Kli-
matisierung, begrenzte
Aufenthaltsdauer, Hitzepau-
sen, K�hlweste)

– Unterweisung zu Gesund-
heitsgefahren und Verhalten
(ArbSchG § 12): mind. 0,5 l
Fl�ssigkeit/Std.
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Wenn die Temperaturen �ber 26 8C steigen und das Arbei-
ten unertr�glich wird, sollte mit mobilen Klimager�ten oder
mit einer n�chtlichen Durchl�ftung Erleichterung verschafft
werden. Ventilatoren bergen eine erhebliche Zugluftgefahr
und sind deshalb nicht immer sinnvoll.
Einen Anspruch auf Hitzefrei gibt es nicht, darauf hatte
2003 das Bundesarbeitsgericht hingewiesen, »bei beson-
ders hohen Temperaturen kann allenfalls die Arbeitsge-
schwindigkeit angepasst werden«.3 Allerdings gibt es einen
Anspruch auf belastungsmindernde Maßnahmen. Folgen-
des empfehlen die staatlichen Arbeitsschutzbeh�rden zum
Ausgleich, wenn technische L�sungen zur Temperatursen-
kung nicht m�glich sind:

Empfehlungen f�r den Gesundheitsschutz bei Sommerhitze
�ber +268C

organisatorische Maßnahmen

– h�ufigere Kurzpausen

– verk�rzte Arbeitszeiten

– Verlegung der Arbeitszeit in
Fr�h- oder Abendstunden

personenbezogene Maßnahmen

– viel Trinken (2–3 Liter am Tag,
Mineralwasser)

– angemessene leichte Beklei-
dung (luft- und feuchtigkeits-
durchl�ssig)

– Krawattenzwang aussetzen

– leichte Kost

– sparsamer Einsatz der Kr�fte

Quelle: Bayerischen Landesamtes f�r Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und
Sicherheitstechnik, Bundesanstalt f�r Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Mitbestimmung nutzen

Auf der Grundlage von § 3 und 5 ArbSchG besteht nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG eine ausreichende Grundlage f�r
die Mitbestimmung bei der Gestaltung von Raumtempera-
turen, beim Umgang mit Sommerhitze und den Maßnahme
bei Hitzearbeit. Ein einseitiges Vorgehen des Arbeitgebers
ist nicht m�glich. Der Betriebsrat hat ein Initiativrecht,
wenn der Arbeitgeber nicht handelt und im Nichteinigungs-
fall kann er auch gegen den Willen des Arbeitgebers die Ei-
nigungsstelle erzwingen.4

Eine Betriebsvereinbarung kann hier den j�hrlichen Streit
vermeiden und f�r klare Verh�ltnisse sorgen. Sie schafft
Rechtsnormen, die die allgemeinen Vorschriften des
ArbSchG und der ArbSt�ttV konkretisieren. Sie kl�rt die An-
wendung des Regelwerks und neuer Erkenntnisse. Ausge-
staltet und an betriebliche Bedingungen angepasst werden
sollten: Methoden und Zeitpunkte der Gef�hrdungsbeurtei-
lung, Inhalte der Unterweisung und Art der Maßnahmen
zum Schutz der Gesundheit sowie die Regelung, ab wel-
chen Temperaturen welche Maßnahme umgesetzt wird.

Beispiel:
Betriebsvereinbarung aus der Ernährungsindustrie
Steigt die Außentemperatur �ber plus 27 8C, sind folgende zu-
s�tzliche Maßnahmen zur Minderung der Hitzeeinwirkung einzu-
leiten:
– Ausgabe von speziellen Mineralgetr�nken und Tee in der

Kantine und Pausenr�umen
– Einsatz von zus�tzlichem Personal zum Abl�sen f�r zus�tzli-

che Pausen, Dauer max. zehn Minuten
– Ausgabe von Hitzeschutzkleidung (T-Shirts)
F�r die Durchf�hrung ist der jeweilige Produktionsleiter bzw.
Schichtleiter zust�ndig. Die Disposition von zus�tzlichem Perso-
naleinsatz f�r die Pausenabl�sung soll kurzfristig �ber Teilzeit-
kr�fte erm�glicht werden.

Dieses Betriebsvereinbarungsbeispiel setzt voraus, dass
eine Gef�hrdungsbeurteilung erstellt wurde und, dass
technische Maßnahmen gepr�ft bzw. eingesetzt wurden,
diese aber aus betriebstechnischen Gr�nden nicht ausrei-
chend wirksam die Temperatur mindern k�nnen.

Fazit

Angesichts der neuesten Arbeitsplatzabbaudrohungen und
�konomischer Krisen ist die Raumtemperatur sicher nicht
unbedingt erste Priorit�t der Betriebsratsarbeit. Soll aller-
dings Leistung und Qualit�t auf hohem Niveau auch bei
sommerurlaubsbedingter d�nner Personaldecke erbracht
werden, dann sollte die Interessenvertretung schnell han-
deln: Als erstes gilt es, die betroffenen Bereiche zu identifi-
zieren, als zweites das Initiativrecht mit Maßnahmevor-
schl�gen an den Arbeitgeber zu nutzen und sich dabei
Unterst�tzung von Besch�ftigten, Fachkraft f�r Arbeitssi-
cherheit oder Betriebsarzt zu holen und als drittes eine Re-
gelung zu vereinbaren und die Umzusetzung zu pr�fen.
Wird der Erfolg dann gut in die betriebsinterne �ffentlich-
keit eingebracht, bringt eine solche kleine Regelung die er-
sten Pluspunkte f�r ein neu gew�hltes Gremium.

Gregor Hess ist Trainer im Bildungszentrum Oberjos-
bach, Niedernhausen, und Regine Rundnagel ist Bera-
terin bei der TBS Hessen, Offenbach.

Hier finden Sie:
eine einschl�gige Entscheidung des Landgerichts Bielefeld zu
diesem Thema

3 Anfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an das BAG, FAZ 6.8.2003, S�d-
deutsche Zeitung 5.8.2003.

4 Vgl. J. G�bert, B. Maschmann-Schulz: Mitbestimmung im Gesundheitsschutz,
AiB-Stichwort, K�ln 2003.
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